
Anleitung zum selbständigen Hochladen von Fortbildungs-
Teilnahmebescheinigungen im Portal meineBLÄK 
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Bitte melden Sie sich mit 
Ihren Zugangsdaten bei 

meineBLÄK an 

Klicken Sie auf den 
Bereich „Fortbildung“  
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Klicken Sie auf die 
Fachanwendung 

„Teilnahmebescheinigungen“ 

 

Klicken Sie im rechten Kasten 
„Aktionen“ auf den Bereich 

„Fortbildungspflicht“  
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Wählen Sie den Kasten „Ärzte im 
öffentlichen Rettungsdienst“ und 

Klicken Sie auf den Button 
„Bearbeiten“ 

1. Bestätigen Sie mit „Ja“, dass die 
Fortbildungspflicht für Sie zutreffend ist 

2. Wählen Sie das Datum der Aufnahme Ihrer 
notärztlichen Tätigkeit aus 

3. Bitte beachten: Lassen Sie das automatisch 
gesetzte „Ja“ bei der Einverständniserklärung 
zur Datenübertragung an die KVB  

4. Klicken Sie auf „Speichern“  
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Klicken Sie auf „Weiter“ neben 
dem Kasten „Ärzte im 

öffentlichen Rettungsdienst“ 

Klicken Sie für die 
Selbsteinstufung der 

notärztlichen Veranstaltungen im 
rechten Kasten „Aktionen“ auf 

den Bereich „Selbsteinstufung“  
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Klicken Sie auf „Bearbeiten“ 
für die Selbsteinstufung der 

fachgebietsspezifischen 
Fortbildungspunkte 

 

Setzen Sie bei Ihren 
notärztlichen Veranstaltungen 

einen Haken und klicken Sie 
auf „Speichern“. 
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Schritt 12 – Ausstellen des Fortbildungszertifikates §95d SGB V oder §136b SGB V bei 
Erfüllung der geforderten 250 Fortbildungspunkte 

 

 

  

Klicken Sie auf „Auswahl“ 
beim Kasten „Ärzte im 

öffentlichen Rettungsdienst“ 

Wenn Sie 50 Fortbildungspunkte 
eingestuft / erreicht haben, klicken 
Sie im rechten Kasten „Aktionen“ 

auf den Bereich „Zertifikat / 
Nachweis“  
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Klicken Sie den Button „Drucken“, um sich 
den Nachweis Art. 44 Abs. 2 BayRDG 

auszustellen.  

Bitte beachten: Diesen Nachweis reichen 
Sie bitte selbstständig bei der 

Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) ein. 


